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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 bekanntmachungen 
 der  regIon  hannover  und  der
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover

 – – –

 landeshauptstadt hannover

 berichtigung der Satzung über die erhebung der 
abwassergebühren und der gebühren für die rei-
nigung von Fettabscheideranlagen für die Stadtent-
wässerung der landeshauptstadt hannover

Die am 27.12.2012 im Gemeinsamen Amtsblatt für die 
Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover 
Nr. 49 erfolgte Bekanntmachung wird wie folgt berichtigt:
In § 16 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Schmutzwasser-
gebühren“ durch das Wort „Abwassergebühren“ ersetzt.“ 



– 51 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 05 / 2013

b) Satzungen  und  bekanntmachungen 
der StÄdte  und  gemeInden

1. Stadt  hemmIngen

 2. Änderung des bebauungsplanes hiddestorf  nr. 7 
„gänsekamp“ der Stadt hemmingen

 bekanntmachung gem. § 10 baugesetzbuch (baugb)

Der Rat der Stadt Hemmingen hat in seiner Sitzung am 
13.12.12 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Hid-
destorf Nr. 7 „Gänsekamp“ nebst Begründung als Satzung 
beschlossen.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Hiddestorf Nr. 7 
„Gänsekamp“ nebst Begründung kann bei der Stadt 
Hemmingen, -Fachbereich Bau und Umwelt-, Rathaus-
platz 1, 30966 Hemmingen, während der Dienststunden 
montags von 09:00 - 12:00 Uhr und von 15:00 - 18.00 
Uhr, dienstags bis freitags von 09:00 - 12:00 Uhr von je-
dermann eingesehen werden. Jeder kann über den Inhalt 
der 2. Änderung des  Bebauungsplanes Hiddestorf Nr. 7 
„Gänsekamp“ nebst Begründung Auskunft verlangen.
Der Geltungsbereich 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Hiddestorf Nr. 7 „Gänsekamp“ ergibt sich aus beiliegen-
dem Lageplan (s. dicke, unterbrochene Linie).

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Hiddestorf Nr. 7 „Gänsekamp“ nebst Be-
gründung der Stadt Hemmingen in Kraft.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Form- und 
Verfahrensvorschriften, Verletzungen nach § 214 Abs. 2 
sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Hemmingen geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Form- und Verfahrensvorschriften oder den Mangel der 
Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

Quelle: Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Hemmingen, den 22.01.13

STADT HEMMINGEN
Der Bürgermeister

Schacht-Gaida

Landesamt für Geoinformation 
        und Landentwicklung Niedersachsen
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c) SonStIge  bekanntmachungen

 aha - 
 zweckverband abfallwirtschaft region hannover
 
 haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2013 

Aufgrund der §§ 8, 13 und 16 des Nieders. Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit vom 19.02.2004 (Nds. 
GVBl. S. 63) i.V.m. § 112 des Nieders. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 20.12.2012 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 be-
schlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 

im erfolgsplan
in der Einnahme auf  183.160.000 € 
in der Ausgabe auf  183.860.000 € 
 
und im vermögensplan
in der Einnahme auf  38.450.000 €
in der Ausgabe auf  38.450.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sind im 
Haushaltsjahr 2013 nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf 11.550.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im 
Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
23.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Im Haushaltsjahr 2013 wird von den Verbandsgliedern 
keine Umlage nach § 16 Abs. 2 der Verbandsordnung er-
hoben.

Hannover, den 20.12.2012

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Prof. Dr. Axel Priebs
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Thomas Reuter
stellv. Verbandsgeschäftsführer

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport 
hat die Haushaltssatzung 2013 am 22.01.13 Az. 32.32-
10302/1033 zur Kenntnis genommen. 
Die Haushaltssatzung 2013 mit den Anlagen liegt gem. 
§ 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an diese Veröffent-
lichung an sieben Tagen – ohne Sonn- und Feiertage so-
wie dienstfreie Werktage – während der Dienststunden in 
Raum 418 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region 
Hannover, Karl-Wiechert Allee 76a in 30625 Hannover 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hannover, den 30.01.2013

Kornelia Hülter
Verbandsgeschäftsführerin

 lehrter Wohnungsbau

 bekanntmachung gem. § 52 gmbh-gesetz

Aus dem Aufsichtsrat sind ausgeschieden:
Am 30.11.2012 Herr Jürgen Wünsche
 Ratsherr der Stadt Lehrte

In den Aufsichtsrat wurden durch Wahl bzw. Bestimmung 
des Gesellschaftsvertrages berufen:
Per 01.12.2012 Herr Ekkehard Bock-Wegener
 Ratsherr der Stadt Lehrte


